
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/11/22 88/04/0150
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1988

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

50/01 Gewerbeordnung

Norm

B-VG Art140 Abs1;

GewO 1973 §39 Abs3;

Rechtssatz

In Ansehung des in der Beschwerde hervorgehobenen Umstandes, dass in einem Gewerbebetrieb der Anfall einer

großen Zahl von Rechnungen in Betracht zu ziehen ist, hegt der VwGH keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen

die vorzitierte Bestimmung des § 39 Abs 3 GewO. Der VwGH vermag daher die in der Beschwerde enthaltene

Anregung, an den VfGH einen Antrag auf Prüfung dieser Gesetzesbestimmung nach Art 140 B-VG zu stellen, nicht

aufzugreifen.
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